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Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science (B.Sc.) 
 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Studiengang  
Bachelor of Science (B.Sc.) 

 

B III. Fachspezifische Bestimmungen für Hauptfächer im Zwei-Fach-Bachelor 

 

Geographie 

 

§ 1 Studienumfang 

Der Studiengang Geographie ist ein 2-Fach-Bachelor gemäß § 5 Absatz 2 der Prüfungsordnung. Neben 
dem Hauptfach ist ein Nebenfach im Umfang von mindestens 30 und maximal 40 ECTS-Punkten gemäß 
Anlage A zu wählen. Der Bereich Berufsfeldorientierte Kompetenzen umfasst entsprechend mindestens 
20 und maximal 30 ECTS-Punkte. Ein ECTS-Punkt entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand 
von 30 Stunden. 

 

§ 2 Fachprüfungsausschuss 

(1) Der von der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen gemäß § 7 des Allgemeinen Teils dieser 
Prüfungsordnung eingesetzte Fachprüfungsausschuss ist für alle an der Fakultät angebotenen Bachelor-
studiengänge zuständig.  

(2) In der Regel übernimmt der Studiendekan/die Studiendekanin der Fakultät für die Dauer seiner/ihrer 
Amtszeit zugleich den Vorsitz des Fachprüfungsausschusses. Sind mehrer Studiendeka-
ne/Studiendekaninnen gewählt, ist in der Regel einer/eine von ihnen zum/zur Vorsitzenden des Fachprü-
fungsausschusses zu wählen und einer/eine zu dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin. 

(3) Der/Die Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses führt die laufenden Geschäfte und vertritt ihn 
nach außen. Er/Sie ist befugt, unaufschiebbare Entscheidungen anstelle des Fachprüfungsausschusses 
allein zu treffen; hierüber hat er/sie die übrigen Mitglieder des Fachprüfungsausschusses unverzüglich, 
spätestens jedoch in der nächsten Sitzung, zu informieren. 

 

§ 3 Berufspraktikum gemäß § 6 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

Im Bachelorstudiengang Geographie (Hauptfach) ist ein Berufspraktikum vorgeschrieben. Dieses soll im 
sechsten Fachsemester absolviert werden und hat einen Umfang von mindestens acht Wochen. Für ein 
erfolgreich absolviertes Berufspraktikum werden 13 ECTS-Punkte vergeben. Die Anerkennung der prak-
tischen Tätigkeit setzt voraus, dass die bzw. der Studierende einen entsprechenden Nachweis vorlegt. 
Einzelheiten zu Gestaltung und Umfang des Praktikums ergeben sich aus der Praktikumsordnung in der 
jeweils gültigen Fassung.  

 

§ 4 Inhalt und Umfang der Orientierungsprüfung gemäß § 10 der Prüfungsordnung 

Die Orientierungsprüfung besteht aus dem Modul „Geographie des ländlichen und des städtischen Rau-
mes“ im ersten Semester mit einem Umfang von 5 ECTS-Punkten. 

 

§ 5 Inhalt und Umfang der Zwischenprüfung  

Eine Zwischenprüfung wird für den Bachelorstudiengang Geographie nicht verlangt. 

 

§ 6 Verwandte Fächer gem. § 15 Absatz 1 der Prüfungsordnung / Ausnahmeregelung zu  
§ 15 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

(1) Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 1 der Prüfungsordnung sind Fächer aus geographischen 
Studiengängen. 
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(2) Der Fachprüfungsausschuss kann Kandidatinnen/Kandidaten zulassen, die in Geographie den Prü-
fungsanspruch verloren haben aufgrund einer endgültig nicht bestandenen Fach- oder Teilprüfung, die 
nicht zu einem der Prüfungsgebiete dieses Studiengangs gehört. 

 

§ 7 Dauer von studienbegleitenden Prüfungsleistungen  

(1) Sind für Module mündliche Prüfungsleistungen in Form von mündlichen Prüfungen vorgesehen, be-
trägt die Dauer der Prüfung je Kandidatin/je Kandidat mindestens 10 Minuten und höchstens 45 Minuten. 

(2) Sind für Module schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren vorgesehen, beträgt bei ei-
nem Umfang des Moduls von 5 ECTS-Punkten die Dauer der Klausur in der Regel mindestens 
60 Minuten und höchstens 90 Minuten, bei einem Umfang des Moduls von 10 ECTS-Punkten die Dauer 
der Klausur in der Regel mindestens 120 Minuten und höchstens 180 Minuten. 

 

§ 8 Zulassung zur Bachelor-Arbeit und Bearbeitungsfrist 

(1) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Hauptfach Geographie eingeschrieben ist 
und darin mindestens 85 ECTS-Punkte erworben hat. 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung zur Bachelor-Arbeit wird der Kandidatin/dem Kandidat gemäß 
§ 20 Absatz 5 dieser Prüfungsordnung innerhalb von vier Wochen schriftlich mitgeteilt. 

(3) Abweichend von § 21 Absatz 5 dieser Prüfungsordnung kann auf Antrag der Kandidatin/des Kandi-
daten der Beginn der Anfertigungsfrist der Bachelor-Arbeit auf einen späteren Termin gelegt werden. 
Hierüber entscheidet der Fachprüfungsausschuss im Benehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer der 
Bachelor-Arbeit. 

 

§ 9 Umfang und Bewertung der Bachelor-Arbeit  

(1) Die Bachelor-Arbeit ist innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten zu erstellen und hat eine Wertigkeit 
von 12 ECTS-Punkten. 

(2) Die Bachelor-Arbeit ist in gebundener (Klebebindung, keine Ring- oder Spiralbindung), maschinen-
geschriebener Form oder auf Antrag in anderer Form in dreifacher Ausfertigung sowie einmal in digitaler 
Form beim Prüfungsamt einzureichen. Über einen entsprechenden Antrag entscheidet der Fachprü-
fungsausschuss im Benehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer der Bachelor-Arbeit. 

(3) Die Arbeit ist innerhalb von sechs Wochen von einer Prüferin/einem Prüfer gemäß § 8 Absatz 1 
Satz 2 der Prüfungsordnung zu bewerten. Prüferin/Prüfer ist in der Regel die-/derjenige, die/der das The-
ma gestellt hat.  

 

§ 10  Gesamtnotenbildung gemäß § 27 Absatz 1 der Prüfungsordnung 

(1) Die Gesamtnote für das Bachelor Hauptfach errechnet sich aus dem nach ECTS-Punkten einfach 
gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Einzelnoten für die Prüfungen der Mo-
dule gemäß § 12 dieser Anlage und der nach ECTS-Punkten einfach gewichteten Note der Bachelor-
Arbeit.  

(2) Die Endnote des gesamten Bachelorstudiums errechnet sich aus dem nach ECTS-Punkten einfach 
gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Gesamtnoten für das Hauptfach und 
das Nebenfach. 

 

§ 11  Wiederholung von Prüfungsleistungen gemäß § 24 der Prüfungsordnung 

(1) Modulabschlussprüfungen zu Modulen in einem Umfang von insgesamt 20 ECTS-Punkten, die mit 
„nicht ausreichend (5,0)“ bewertet wurden oder als nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt 
werden. Eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. 

(2) Die zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung ist gemäß 
§ 24 Absatz 2 zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der regulären Prüfungstermine für diese Prü-
fungsleistung abzulegen.  

(3) Eine zweite Wiederholung der Orientierungsprüfung und der Bachelor-Arbeit ist ausgeschlossen.  
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§ 12  Studieninhalte 

(1) Im Hauptfach Geographie sind die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Pflicht- und Wahl-
pflichtmodule zu belegen, die sämtlich in die Ermittlung der Gesamtnote eingehen. 

(2) Die zu den jeweiligen Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen können als Vorlesung und/oder 
Seminar und/oder Übung und/oder Praktikum und/oder Exkursion organisiert sein. Bei den studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen kann es sich um mündliche Prüfungsleistungen und/oder schriftliche Prü-
fungsleistungen handeln. Art und Umfang der zu den Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen sowie 
Art und Umfang der jeweiligen studienbegleitenden Prüfungsleistung und/oder Studienleistung werden 
rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn im jeweils geltenden Modulhandbuch bekannt gegeben. 

Modultitel ECTS-
Punkte 

Pflicht (P) 
Wahlpflicht 

(WP) 

Empfohl. 
Fach-

semester 

Einführung in die Geographie und deren Arbeitsweisen 
(gleichzeitig BOK) 

5 
davon 3 

BOK 

P 1 

Klima und Wasser 5 P 1 

Geographie des ländlichen und des städtischen Raumes 5 P 1 

Bevölkerungs- und Sozialgeographie 5 P 1 

Biogeographie  5 P 1 

Geomorphologie  5 P 1 

Geomatik I  
(gleichzeitig BOK) 

5  
davon 2 

BOK 

P 2 

Landespflege  5 P 2 

Wirtschaftsgeographie 5 P 2 

Klimageographie 5  P 2 

Statistik  
(gleichzeitig BOK) 

5 
davon 3 

BOK 

P 3 

Geomatik II  
(gleichzeitig BOK) 

5  
davon 2 

BOK 

P 3 

Vertiefung Physische Geographie 5 P 3 

Geographie von Wirtschaft und Entwicklung 5 P 3 

Landschaftszonen 5 P 4 

Methoden empirischer Regional- und Sozialforschung  5 P 4 

Physisch-geographische Geländemethoden  5 P 4 

Regionale Geographie  5 P 4 

Wahlpflichtmodule gemäß Absatz 3 bis 6 zus. 15 WP 5 
 

Wahlpflichtangebot 

(3) Die Fakultät legt jedes Semester einen Katalog von Wahlpflichtmodulen aus den Bereichen 
– Geographie 
– Umweltnaturwissenschaften 
– Waldwirtschaft und Umwelt 
fest. Aus dem Wahlpflichtangebot sind Wahlpflichtmodule in einem Umfang von zusammen 15 ECTS-
Punkten zu belegen. 10 dieser 15 ECTS-Punkte müssen im Bereich Geographie absolviert werden. Die 
Wahlpflichtmodule sollen im vierten und fünften Fachsemester absolviert werden.  

(4) Module aus dem jeweils belegten Nebenfach können von den Studierenden nicht zugleich als Wahl-
pflichtmodule im Hauptfach gewählt werden.  

(5) Die in den genannten Bereichen angebotenen Wahlpflichtmodule sowie Art und Umfang der zu den 
Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen sowie Art und Umfang der jeweiligen studienbegleitenden 
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Prüfungsleistung und/oder Studienleistung werden jeweils rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn bekannt 
gegeben. 

(6) Statt der Wahlpflichtmodule aus den gemäß Absatz 3 genannten Bereichen können auf Antrag Mo-
dule im Umfang von bis zu 10 ECTS-Punkten aus dem Lehrangebot fachverwandter Studiengänge natio-
naler und internationaler Hochschulen belegt werden. Der Antrag ist in der Regel vor Beginn der anzuer-
kennenden Veranstaltung zu stellen. Die Entscheidung hierüber trifft der Fachprüfungsausschuss. 

 

 

 

 

 

Anlage C. Fachspezifische Bestimmungen für den Bereich Berufsfeldorientierte Kompetenzen  

 

Geographie 

 

§ 1 Studienumfang 

Im Bereich "Berufsfeldorientierte Kompetenzen" sind insgesamt mindestens 20 ECTS-Punkte zu erwer-
ben. 

 

§ 2 Studieninhalte 

(1) Im Bereich "Berufsfeldorientierte Kompetenzen" sind 10 ECTS-Punkte durch die erfolgreiche Absol-
vierung der in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Module im jeweiligen Hauptfach nachzuweisen. 
Die zu den jeweiligen Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen können als Vorlesung und/oder Semi-
nar und/oder Übung und/oder Praktikum und/oder Exkursion organisiert sein. Art und Umfang der zu den 
Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen sowie Art und Umfang der jeweiligen studienbegleitenden 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung werden rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn im jeweils gel-
tenden Modulhandbuch bekannt gegeben. 

Modultitel ECTS-Punkte Empfohl.  
Fachsemester 

Einführung in die Geographie und deren Arbeitsweisen 
(gleichzeitig BOK) 

5 
davon 3 BOK 

1 

Geomatik I 
(gleichzeitig BOK) 

5  
davon 2 BOK 

2 

Geomatik II 
(gleichzeitig BOK) 

5  
davon 2 BOK 

3 

Statistik und Informatik  
(gleichzeitig BOK) 

5 
davon 3 BOK 

3 

 

(2) Im Bereich "Berufsfeldorientierte Kompetenzen" sind Module aus dem Angebot des Zentrums für 
Schlüsselqualifikationen der Universität Freiburg im Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten in folgen-
den Bereichen zu wählen: 
1. Fremdsprachenkompetenz 
2. Medienkompetenz 
3. Kommunikationskompetenz 
4. EDV-Kompetenz 
5. Managementkompetenz 

(3) Die in den genannten Bereichen angebotenen Module werden jeweils rechtzeitig vor Veranstal-
tungsbeginn durch das Zentrum für Schlüsselqualifikationen der Universität Freiburg bekannt gegeben. 

 

 


